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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.2004

Rechtssatz

Wird dem Beschuldigten vorgeworfen, einen Ausländer ohne entsprechende Bewilligung auf seiner Baustelle

beschäftigt zu haben und wird aber daraufhin im  Beweisverfahren festgestellt, dass der Ausländer einen

Gefälligkeitsdienst leistete, da die Lebensgefährtin des Beschuldigten mit dem Ausländer verwandt ist sowie auch der

Beschuldigte dem Ausländer beim Hausbau in Kroatien half und eine wirtschaftliche und persönliche Abhängigkeit

nicht vorliegt, so kann nicht mit der strafrechtlich gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass der Beschuldigte die

ihm zur Last gelegte Übertretung verwirklicht hat und ist das Verwaltungsstrafverfahren einzustellen. (Einstellung des

Verfahrens)

Schlagworte

Ausländer, Ausländerbeschäftigung, Gefälligkeitsdienst, Verwandtschaftsverhältnis, In dubio pro reo, Hausbau,

Baustelle

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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